
 

 

 

 
Az.: 50 30 00 Münster, 22.10.2007 
 
 
Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW 
hier: Antragstellung zur Förderung von Maßnahmen und Angeboten nach dem KJP im 
Haushaltsjahr 2008 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Erlass vom 19.10.2007 teilt das Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und 
Integration des Landes NRW (MGFFI) mit, dass zum 01.01.2008 die neuen Richtlinien für 
die Förderung nach dem Kinder- und Jugendförderplan (KJP NRW) in Kraft treten.  
 

Die Antragsfrist zur Beantragung von Zuwendungen zu Einzelprojekten wird abweichend 
von der in den Richtlinien festgesetzten Antragsfrist auf den 
 
                                                                01.12.2007 
 
festgelegt.  
 
 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) · 48133 Münster 
 

 
Stadt-/Kreisverwaltungen 
Jugendamt 
im Gebiet des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe 
 
Jugendverbände auf Landesebene 
 
Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit 
NRW 
 
Arbeitsgemeinschaft Haus der offenen Tür 
NRW 
 
Paritätisches Jugendwerk NRW 
 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
im Gebiet des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe 

 

 

 

 

Montag-Donnerstag 08:30-12:30 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 
Freitag 08:30-12:30 Uhr 
 

Servicezeiten: 
 

 
 
Ansprechpartnerin: 
Andrea Becker 
 
Tel.: 0251 591-3609 
Fax: 0251 591-6822 
E-Mail: andrea.becker@lwl.org  

LWL-Landesjugendamt, Schulen, 
Koordinationsstelle Sucht 
  
 

Warendorfer Straße 25, 48133 Münster 
Telefon: 0251 591-01 
Internet: www.lwl.org 
Öffentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig A, 
Linien 2 und 10 bis Zumsandestraße 
Parken: LWL-Parkplätze Warendorfer Str. 25 
 

Konto der LWL-Finanzabteilung 
WestLB AG Münster 
BLZ 400 500 00, Konto-Nr. 60 129 
IBAN: DE35 4005 0000 0000 0601 29 
BIC: WELADEDD 
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Zur Antragstellung 2008 übersende ich Ihnen hiermit die Richtlinien für die Förderung nach 
dem Kinder- und Jugendförderplan sowie entsprechenden neuen Antragsvordrucke für die 
Förderung von Einzelprojekten aus dem Kinder- und Jugendförderplan, und zwar 
 
jeweils Muster 1 und Anlage 4 für die Positionen  
2.2 - Initiativgruppen, 
3.2 - Kinder- und Jugendmedienarbeit, 
4.1 - Partizipation von Kindern und Jugendlichen, 
4.2 - geschlechtsspezifische  Mädchen- und Jungenarbeit, 
4.3 - Maßnahmen zum Abbau sozialer Benachteiligung/pädagogische Angebote für 

Kinder mit Zuwanderungsgeschichte, 
4.4 - Präventive pädagogische Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit 
 
sowie Muster 1 und Anlage 11 für die Position 
5 - Besondere Maßnahmen, innovative Projekte und Experimente  
 
und Muster 1 und Anlage 2 für die Position 
1.4 - Gedenkstättenfahrten. 
 
Ich weise darauf hin, dass mir die Anträge zu Pos. 2.3 KJP (Kooperation von Jugendhilfe 
und Schule) bereits vorliegen.  
 
Ebenfalls erhalten Sie das Merkblatt der beiden Landesjugendämter zur Antragstellung 
2008, in dem Erfahrungen und Hinweise zur Antragstellung aufgearbeitet wurden. 
 
Ich bitte Sie, diese Informationen mit den Richtlinien, den Vordrucken, dem Merkblatt an 
Ihre Einrichtungen, Mitgliedsorganisationen und an die freien Träger weiterzugeben. 
 
Dieses Schreiben, die Richtlinien für die Förderung nach dem Kinder- und 
Jugendförderplan sowie die zu verwendenden Vordrucke finden Sie auch unter  
www.lwl-landesjugendamt.de  

� Unsere Themen von A-Z: Kinder- und Jugendförderplan NRW 
� Anträge und Ansprechpartner 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Gez. Andrea Becker 
  
 
Nachrichtlich: 
Landesjugendring NRW 
Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit 
Kommunale Spitzenverbände 
 


